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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht 
des Ausschusses für Kultur und Medien 
Drucksache 16/10811 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
„Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes und des Landesmediengesetzes Nordrhein-
Westfalen (15. Rundfunkänderungsgesetz)“ 
(Drucksache 16/9727) 
 
 
 
Der Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:  
Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt: 

„5. § 6a wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 2 werden nach den Wörtern „ist Werbung“ die Wörter „bis zum 31.12.2016“ 

eingefügt. 

 

b)  Nach Satz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

 

„Ab dem 01.01.2017 ist im Hörfunk des WDR Werbung im Umfang von insgesamt bis zu 

75 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt zulässig; Werbung darf in bis zu zwei 

Hörfunkprogrammen platziert werden. Ab dem 01.01.2019 ist im Hörfunk des WDR 

Werbung im Umfang von insgesamt bis zu 60 Minuten werktäglich im Monatsdurchschnitt 

zulässig; Werbung darf nur in einem Hörfunkprogramm platziert werden.““ 
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2. Die bisherigen Nummern 5 bis 39 werden die Nummern 6 bis 40. 

 
 
 
Norbert Römer       Mehrdad Mostofizadeh  
Marc Herter        Sigrid Beer  
Alexander Vogt       Oliver Keymis  
 
und Fraktion       und Fraktion 
 


